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Stadt Seßlach
 

 

Beschlussvorlage
BGM/005/2026

Sachgebiet

Bürgermeister

Sachbearbeiter

Erster Bürgermeister Herr Neeb

Beratung Datum Behandlung Zuständigkeit

Stadtrat 02.06.2026 öffentlich Entscheidung

Betreff

Öffentliche Auslegung des Regionalplans Südwestthüringen;
Windvorranggebiet W-39 Ummerstädter Wald
 
Anlagen:

W-39 Ummerstadt Lageplan und Begründung

Die Stadt Seßlach wurde am 07.05.2026 als Träger öffentlicher Belange aufgefordert, eine
Stellungnahme zum Entwurf abzugeben.
 
Der 2. Entwurf des Regionalplans Südwestthüringen wird im Zeitraum vom 18. Mai 2026 bis
einschließlich 20. Juli 2026 öffentlich ausgelegt. Bürgerinnen und Bürger haben damit die
Möglichkeit, sich über die geplanten Entwicklungen in der Region zu informieren und Hinweise oder
Anregungen einzubringen.
 
Die Unterlagen stehen während des Auslegungszeitraums online zur Verfügung und können
zusätzlich im Landratsamt Wartburgkreis (Amt 21 – Amt für Kreisplanung und Regionalentwicklung)
zu den bekannten Öffnungszeiten sowie bei der Regionalen Planungsstelle Südwestthüringen in
Suhl eingesehen werden. Für die Einsichtnahme im Landratsamt wird um vorherige Anmeldung
unter 03695 616301 gebeten.
 
Der Regionalplan kann online unter folgendem Link eingesehen werden:
https://regionalplanung.thueringen.de/suedwestthueringen
 
Stellungnahmen können während des Auslegungszeitraums sowohl per E-Mail an:
regionalplanung2026-suedwest@tlvwa.thueringen.de
als auch zur Niederschrift vor Ort abgegeben werden.
 
Alle Interessierten sind eingeladen, sich zu informieren und am Planungsprozess zu beteiligen.
 
 
 
Vorschlag zum Beschluss:
Der Stadtrat erachtet es als notwendig, eine Stellungnahme zur Ausweisung des
Windvorranggebietes W-39 Ummerstädter Wald abzugeben.
 
Der Haupt- und Finanzausschuss und der Stadtrat werden sich in den kommenden Sitzungen mit
dem Inhalt der Stellungnahme befassen.

 

https://regionalplanung.thueringen.de/suedwestthueringen
mailto:regionalplanung2026-suedwest@tlvwa.thueringen.de



